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Vorwort

Sichere Straßen, faire Wettbewerbsbedingungen und gute Ar-
beitsbedingungen für die Fahrer waren stets die vorrangigen 
Ziele der EU-Verordnung über Lenk- und Ruhezeiten, sowie 
der EU-Rechtsvorschriften über digitale und intelligente Fahr-
tenschreiber. Die rasche technologische Entwicklung ermahnt 
uns jedoch auch die Fahrtenschreiber vor Manipulationen zu si-
chern, sodass eine Missachtung der Sozialvorschriften verhindert 
wird.

Um die Fahrtenschreiber stets auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu halten und 
gleichzeitig die oben genannten Ziele und damit unsere Grundwerte zu schützen, muss der 
Rechtsrahmen für den Fahrtenschreiber an den technischen Fortschritt angepasst werden. 
Das Ziel ist ein wirksames und zuverlässigeres digitales Instrument zur Erfassung und Kon-
trolle von Tätigkeiten der Lenker. Das unterstützt Berufskraftfahrer bei der Beförderung 
von Gütern oder Personen, vereinfacht die Kontrollen und erleichtert die Arbeit der Auf-
sichtsbehörden: ein dreifacher Gewinn.

In der Vergangenheit wurden Fahrtenschreiberdaten hauptsächlich verwendet, um zu 
überprüfen, ob die Fahrer die EU-Vorschriften über die maximalen Lenkzeiten sowie die 
Mindestdauer von Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten einhalten. Nicht konformes Ver-
halten, wie die Simulation von Ruhezeiten, in denen der Fahrer tatsächlich fährt oder be- 
und entlädt, verzerrt nicht nur den fairen Wettbewerb, sondern gefährdet vor allem die Ge-
sundheit der Fahrer und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Aus diesem Grund hat die 
Kommission bereits 2016 die gemeinsame Einstufung schwerwiegender Verstöße gegen die 
Unionsvorschriften für den Güter- und Personenverkehr auf der Straße vorgenommen. Die 
Manipulation eines Fahrtenschreibers oder einer Fahrerkarte gilt1 als der schwerwiegendste 
Verstoß, der zum Entzug einer Beförderungsgenehmigung führen kann.

Neu sind die im Rahmen des sogenannten Mobilitätspakets 1 Mitte 2020 beschlossenen um-
fangreichen Änderungen der einschlägigen EU-Regeln. Mit der Erhebung von Positionsda-
ten an Grenzübergangsstellen sowie beim Be- und Entladen von Fahrzeugen können Fahr-
tenschreiberdaten in naher Zukunft auch zur Überprüfung der Vorschriften über Kabotage 
oder Entsendung von Fahrern verwendet werden. Diese neue Funktion ermöglicht auch die 
Kontrolle der Einhaltung der Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 über die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers, über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt 
des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (Verordnung (EG) Nr.  1072/2009) und für 
den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt (EG) Nr. 1073/2009. 
Dies wird die Wirksamkeit und Effizienz der EU-Vorschriften für den Güter- und Perso-
nenverkehr auf der Straße weiter verbessern und die Rechte und Pflichten der Fahrer und 
Unternehmen gewährleisten.

Um diese neuen Möglichkeiten rasch nutzen zu können, müssen die vorhandenen Fahr-
zeuge unter Berücksichtigung einer Übergangszeit an die neuesten Fahrtenschreibertech-

1  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 403/2016
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nologien angepasst werden. Entweder werden wir mit der technologischen Entwicklung 
Schritt halten, oder wir bleiben hinter den Chancen zurück, die die Digitalisierung bietet. 
Wer weiß, wie diese neuen Fahrtenschreiber korrekt verwendet werden, und mit den neuen 
Merkmalen der nächsten Generation intelligenter Fahrtenschreiber Schritt hält, übt keine 
Option aus, sondern kommt frühzeitig einer Verpflichtung nach, die der EU-Rechtsrahmen 
für Lenk- und Ruhezeiten vorschreibt. 

Die Navigation durch diese umfangreichen Rechtsvorschriften sowie der Betrieb des Fahr-
tenschreibers sind komplex. Daher wird die umfassende schrittweise Anleitung in diesem 
Buch sicherlich eine große Hilfe für alle sein, die in ihrem Alltag den Tachographen ver-
wenden, insbesondere Fahrer, Flottenbetreiber und Kontrollbehörden. In diesem Buch fin-
den Sie genaue Hinweise auf alle Vorschriften und Funktionen der digitalen und intelligen-
ten Fahrtenschreiber.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre, erfolgreiche Navigation und sichere Fahrt!

Elisabeth Werner
Direktorin
Europäischen Kommission - Generaldirektion Mobilität und Verkehr (GD MOVE)
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Vorwort

Seit 15. Juni 2019 ist der Smart Tachograph oder zu Deutsch der intelligente Fahrtenschrei-
ber im Einsatz. Inzwischen haben schon viele Unternehmen und Fahrer die ersten Erfah-
rungen mit der intelligenten Version der Fahrtenschreiber gemacht. Auf den ersten Blick 
sind die Veränderungen gegenüber den bisherigen Kontrollgeräten auch gar nicht so groß. 
Das scheint auch ein Grund dafür zu sein, dass die meisten Unternehmen ihre Fahrer nicht 
oder nur unzureichend unterwiesen haben. Allein die täglichen und unzähligen Fragen in 
den sozialen Netzwerken zu gewissen Displaymeldungen oder Menüpunkten des Smart 
Tachos beweisen, dass ein Großteil der Fahrer nicht bzw. noch immer nicht geschult wurde. 
Noch heute ist ein Großteil der Fahrer nicht in der Lage, wenigstens einen Ausdruck von 
der Fahrerkarte zu erstellen.

In der vorliegenden, komplett überarbeiteten Neuauflage wird der digitale Fahrtenschreiber 
bis hin zum Smart Tacho ausführlich beschrieben. Von den rechtlichen Grundlagen über 
die Technik, die Pflichten für Fahrer und Unternehmen bis hin zur detaillierten Darstellung 
der Bedienung. Das Buch ist somit insbesondere für Behörden, Ausbilder und Verantwort-
liche in Verkehrsunternehmen geeignet. Gerade für verantwortliche Personen ist es elemen-
tar, die Unternehmerpflichten zu kennen, diese konsequent umzusetzen und Maßnahmen 
einzuleiten, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Hierzu gehören eben 
auch die Schulungen und Unterweisungen im Umgang mit den Kontrollgeräten. Ohne fun-
dierte Kenntnisse der gesamten Thematik rund um den Digitacho fehlen dem Verantwortli-
chen jedoch die Grundlagen für solche Maßnahmen. 

Tachograph, Kontrollgerät oder Fahrtenschreiber – gemeint ist immer das Gleiche. Die 
Begriffe bezeichnen immer das Gerät, das in der Praxis meist nur als «Digitacho», «DiKo» 
(Digitales Kontrollgerät) oder auch «DiFas» (Digitaler Fahrtenschreiber) bezeichnet wird. 
In diesem Buch werden die Begriffe daher ebenfalls alle synonym verwendet. In erster Li-
nie geht es immer um die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten, die der Digitale Fahrtenschreiber 
minutengenau aufzeichnet. Und damit diese Aufzeichnungen stärker gegen Manipulatio-
nen geschützt werden können, wurde mit Inkrafttreten der Tachographenverordnung (EU) 
165/2014 Anfang 2016 der Grundstein für diese neue Generation des digitalen Kontrollge-
rätes gelegt, dem sogenannten «Smart Tachograph». Ob die Bezeichnung «smart» den Er-
wartungen, die hinter dieser Begrifflichkeit stecken, gerecht wird, muss jeder für sich selbst 
beantworten. Fakt ist jedoch, dass der Smart Tacho die Überwachungsmöglichkeiten der 
Fahrer und Verkehrsunternehmen erheblich erweitert hat. Das werden vor allem diejenigen 
zu spüren bekommen, die sich nicht an die bestehenden Regeln halten. Behörden werden 
mit dem Kontrollgerät der 2. Generation die Plausibilität der Aufzeichnungen sehr viel ge-
nauer nachvollziehen und mögliche Manipulationen bereits beim Vorbeifahren aufdecken 
können. Neben Manipulationen im eigentlichen Wortsinn sind mit dem intelligenten Fahr-
tenschreiber aber auch falsche Aufzeichnungen anderer Tätigkeiten außer Lenkzeiten leich-
ter zu entlarven. So wird der Nachtrag sicher stärker in den Fokus der Überwachungsorga-
ne rücken. Speziell die Anreise zu einem Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers 
oder an der Betriebsstätte befindet, wird bisher von kaum einem Fahrer ordnungsgemäß 
als Arbeitszeit nachgetragen. Durch die Speicherung der Positionsdaten lässt sich mit dem 
Smart Tacho nun genau feststellen, wo ein Fahrzeug übernommen wurde.
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Digitale Eingaben statt Papierbescheinigungen lautet die Devise im Zeitalter der Digitalisie-
rung. Nachträge sind heute mehr, als nur die Bestätigung, dass der Fahrer nicht gefahren ist. 
Im Sinne der Vorschriften war der Nachtrag allerdings zu keiner Zeit auf diese Information 
reduziert. Denn auch wenn es kaum jemand glaubt und noch weniger Fahrer es tatsäch-
lich durchführen, der Nachtrag ist bei weitem mehr, als nur Ruhezeit einzugeben. Dieses 
Thema gewinnt also von Jahr zu Jahr an Bedeutung und bildet daher einen Schwerpunkt in 
diesem Buch. 

Auch die Telematik gewinnt weiter an Bedeutung, was nicht zuletzt mit dem Digitalen 
Fahrtenschreiber zusammenhängt. So wären viele Informationen heute nicht darstellbar, 
ohne dass die Telematiksysteme diese vom Digitalen Fahrtenschreiber abgreifen könnten. 
Gerade diese Zusatzinformationen, wie die Restlenkzeiten, die aktuelle Tätigkeit des Fah-
rers sowie das Fernauslesen der Fahrerkarten und der Massenspeicher bieten jedem Fuhr-
parkbetreiber heute einen hohen Mehrwert. Zugleich scheinen aber andere Vorschriften 
diesen Fortschritt wieder einzuschränken. Gemeint ist die sogenannte Datenschutzgrund-
verordnung der EU. Diese ist verantwortlich dafür, dass nun auch im Digitacho, oder ge-
nauer im Smart Tacho, der Datenschutz Einzug gehalten hat. Natürlich gab es schon immer 
technische und rechtliche Umsetzungen, die die Verwendung der aufgezeichneten Daten 
fern des eigentlichen Bestimmungszweckes verhinderten oder zumindest erschwerten. Bei 
der Übermittlung personenbezogener Daten zu Dispositionszwecken in das Unternehmen 
geht es allerdings vornehmlich darum, eine gesetzeskonforme Planung zu schaffen und die-
se möglichst ständig überwachen zu können. Und genau diese ständige Überwachung der 
Planung und somit explizit auch der Fahrer wird durch die Abfrage der Zustimmung des 
Fahrers gewissermaßen eingeschränkt und ggf. sogar unmöglich.

Im Rahmen des Mobilitätspaketes 1 der EU wurde auch das Thema «autonom fahrende 
Lkw» in Verbindung mit den Lenk- und Ruhezeiten diskutiert. Auch wenn es bis  dahin 
noch ein weiter Weg ist, zeigen erste Studien und Versuche, dass der Fahrer in nicht all 
zu ferner Zukunft zumindest auf Autobahnen teilweise von seinen Fahraufgaben entlastet 
werden kann. In diesem Zusammenhang muss die Kommission nun bis Ende 2025 mögli-
che Auswirkungen autonomer Fahrsysteme auf die Lenk- und Ruhezeiten bewerten. Schon 
heute gibt es viele Stimmen, die in Verbindung mit solchen Systemen die Obergrenze der 
Lenkzeiten erhöhen wollen, was sich in aller Regel dann auch auf den Arbeitstag des Fah-
rers auswirken wird. Ob dies in der Konsequenz den Beruf des Kraftfahrers attraktiver ma-
chen wird, wie viele glauben, oder damit eher das Gegenteil erreicht wird, muss die Zukunft 
zeigen.

Mit diesem Buch lernen Sie, die relevanten Rechtsvorschriften, die Technik und die damit 
einhergehenden Fahrer- und Unternehmerpflichten zu verstehen. Darüber hinaus wird das 
Studium dieses Buches Sie mit der Bedienung aller auf dem Markt befindlichen Geräte ver-
traut machen. Fundierte Kenntnisse zur Benutzung der Fahrtenschreiber sind nicht allein 
für den Fahrer wichtig. Ohne diese Kenntnisse ist auch eine Kontrolle der Daten nur sehr 
eingeschränkt möglich, da das Verständnis für die Entstehung etwaiger Fehler fehlt. Alle 
Themen werden ausführlich mit Bildern erläutert und so für jeden Wissensstand verständ-
lich gemacht.
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1.3 • Geltungsbereich

eines Fahrtenschreibers entsteht, über die Version 
bzw. Generation entscheidet.

Folglich müssten auch Fahrzeuge mit Erstzulas-
sung vor dem 15.06.2019 mit einem Smart Tacho-
graph ausgestattet werden, wenn diese erst nach 
dem Datum dem Anwendungsbereich der Tacho-
graphenverordnung (EU) 165/2014 unterliegen!

 !  Eine «Guideline» (Leitlinie) hat allerdings 
keine direkte Rechtswirkung, sondern eher 
Empfehlungscharakter!

Speziell beim nachträglichen Einbau eines Fahr-
tenschreibers in Fahrzeuge, die bereits vor dem 
15.06.2019 zugelassen wurden, dürfte die Auslegung 
nach der Leitlinie kaum haltbar sein. Nach der un-
mittelbar geltenden EU-Verordnung 165/2014 ist
das Datum der Erstzulassung maßgebend.

1.3  Geltungsbereich

Von der Verpflichtung zum Einbau und zur Benut-
zung eines Fahrtenschreibers sind gemäß Artikel 3 
der Verordnung (EU) 165/2014 folgende Fahrzeug-
kategorien betroffen: Hierzu der zitierte Wortlaut 
aus Art. 3 VO (EU) 165/2014: 

 Der Fahrtenschreiber ist bei Fahrzeugen 
einzubauen und zu benutzen, die in einem 
Mitgliedstaat zugelassen sind, der Personen- 
und Güterbeförderung dienen und für die 
die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gilt.

Gemäß Art. 2 der Verordnung (EG) 561/2006 über 
die Lenk- und Ruhezeiten wird die Gültigkeit prä-
ziser für nachfolgende Beförderungen im Straßen-
verkehr festgelegt:
a) Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren 

zulässige Höchstmasse (früher als zulässiges 
Gesamtgewicht bezeichnet) einschließlich An-
hänger oder Sattelanhänger 3,5 t übersteigt, 
oder

b) Personenbeförderung mit Fahrzeugen, die für 
die Beförderung von mehr als neun Personen, 
einschließlich Fahrer konstruiert oder dauerhaft 
angepasst und zu diesem Zweck bestimmt sind. 

Dabei ist es unerheblich, ob das entsprechende 
Fahrzeug leer oder beladen ist. Im Sinne der VO 
(EG) 561/2006 bezeichnet der Ausdruck: 

«Beförderung im Straßenverkehr» jede 
ganz oder teilweise auf einer öffentlichen 
Straße durchgeführte Fahrt eines zur 
Personen- oder Güterbeförderung verwen-
deten leeren oder beladenen Fahrzeugs  
Art. 4 a) VO (EG) 561/2006.

Gemäß ständiger Rechtsprechung gilt, dass 
ein Verkehrsraum öffentlich ist, wenn er 
entweder ausdrücklich oder mit stillschwei-
gender Duldung des Verfügungsberechtig-
ten für jedermann oder zumindest für eine 
allgemein bestimmte größere Personen-
gruppe zur Benutzung zugelassen ist und 
auch so genutzt wird.

 !  Ab 01. Juli 2026 unterliegen auch leichte 
Nutzfahrzeuge (zHM > 2,5 t) bei grenz-
überschreitenden Güterbeförderungen 
oder bei Kabotagebeförderungen der 
Einbaupflicht.

Somit sind die betroffenen Fahrzeugkategorien 
grundsätzlich definiert. Das bedeutet zum Beispiel 
auch, dass ein Pkw mit Anhänger (zul. Höchstmasse 
zusammen über 3,5 t) vom Grundsatz her ebenso 
den beiden Verordnungen über das DiKo und

den Lenk- und Ruhezeiten unterliegt. Gemäß der 
neuen Verordnung 799/2016 hat die Kommission 
die unbefristete Zulassung von Adapterlösungen 
für diese Fahrzeugkategorie festgeschrieben.
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1.5  • Digitale Technik – Grundlagen

Und weiter geht es unter 4.5 in der Anlage 13:

All the data available are classified as either standard 
or personal. Personal data shall only be accessible 
if the driver gave his/her consent, accepting his/her 
tachograph personal data can leave the vehicle net-
work for third party applications. Auch hier  ist die 
Zugänglichkeit zu den personenbezogenen Daten 
von der nachweisbaren Zustimmung des Fahrers 
abhängig.

Unter Punkt 4.7 ist dann auch beschrieben, dass 
eine Zugriffsanfrage auf personenbezogene Daten 
vom Fahrtenschreiber (VU = Vehicle Unit) sogar 
automatisch abgewiesen werden muss, wenn der 
Fahrer nicht explizit zugestimmt hat: As previously 
stated, the VU interface shall only send personal data 
if the driver has given his explicit consent (see also 
4.5). Otherwise, the request must be automatically 
rejected.

Grundsätzlich scheint es durch die technischen 
Bestimmungen tatsächlich sichergestellt zu sein, 
dass die personenbezogenen Daten gegen die Ver-
wendung durch Drittsysteme geschützt sind – es 
sei denn, der Fahrer hat seine Zustimmung erteilt.

Die Schnittstellen in der Praxis
Die Praxis sieht jedoch etwas anders aus, wie die 
bisherigen und auch die nachfolgenden Ausfüh-
rungen zum Datenschutz aufzeigen. Teilweise mö-
gen diese Abweichungen von den Vorgaben der 
Verordnung auch darin begründet sein, dass die 
Hersteller sich darauf berufen, die ITS-Schnittstel-
le gar nicht implementiert zu haben. Denn es gibt 
und gab auch in der Vergangenheit bereits zwei 
relevante Schnittstellen, die nachfolgend näher be-
schrieben werden. Der Anschluss D8 auf der Rück-
seite des Fahrtenschreibers wird als sogenannte 
Info-Schnittstelle bezeichnet. Hierüber werden z.B. 
die Geschwindigkeit, die eingestellte Aktivität, der 
KM-Stand und die Fahrerkartennummer übermit-
telt bzw. zur Verfügung gestellt. Nachfolgende Ab-
bildung der Telematik-App von Spedion zeigt diese 
Werte angeschlossen an einen VDO 4.0:

Verweigert der Fahrer nun über die eingangs be-
schriebene Einstellung seine Zustimmung zur Aus-
gabe personenbezogener Daten, erscheinen diese 
nicht mehr. Ebenso verhält es sich bei EFAS, wenn 
der Fahrer seine Zustimmung verweigert hat.
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2.5 • Überwachung und Auswertung

5 Abfahrtkontrolle nicht als Arbeitszeit 
 registriert

5 Überschreitung der zulässigen täglichen 
 Arbeitszeit

5 Landeingaben vergessen
5 Zeitgruppenschalter nicht betätigt (es wurde 

nur Lenken (roter Balken) und Pause (blau) 
aufgezeichnet)

Es reicht also nicht, aus der Soft ware einfach ein 
Formular auszudrucken und dem Fahrer vor-
zulegen. Auch sollte die zuständige Person selbst 
fachlich geeignet sein und wissen, wie die Fehler 
zu interpretieren und wodurch sie entstanden sind. 
Insbesondere kleinere bis mittelständische Unter-
nehmen haben in der Regel weder die Zeit noch 
den Nerv, sich mit dieser Th ematik zu beschäft igen. 
Aber es hilft  nichts – in dem Fall muss eben ein 
externer Anbieter mit der Übernahme der Aus-
wertung und der Belehrung der Fahrer inklusive 
Erläuterung der Probleme beauft ragt werden. 

Dies ist auch den nachfolgenden Auszügen aus 
anderen Entscheidungen zu entnehmen:

Gegenüber Fahrern, die trotz eindringlicher 
Belehrungen die Lenk- und Ruhezeiten 
nicht einhalten, muss der Unternehmer 
rechtzeitig angemessene arbeitsrechtliche 
Maßnahmen wie Abmahnung und nötigen
falls Kündigung ergreifen (OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 21. Dezember 2007 – IV2 Ss )

Wichtig ist, dass der Unternehmer alles dafür tut, 
dass die Vorschrift en eingehalten und Verstöße 
entdeckt und abgestellt werden. Und um dies im 
Zweifelsfall glaubhaft  machen zu können, ist eine 
Dokumentation unerlässlich.

! Die Pfl icht zur Auswertung gilt auch beim 
Einsatz von Leiharbeitnehmern (Leihfah-
rer). Verantwortlich ist das Verkehrsunter-
nehmen, welches die Fahrer einsetzt.

2.5.1  Die Auswertung in der Praxis 

Nachfolgend noch ein paar Beispiele aus der Reali-
tät, für die Daten mit der Soft ware  TachoPlus aus-
gewertet wurden.

Fehler über Fehler
. Abb. 2.5: 
5 Nachtrag vor Beginn am Mittwoch fehlt
5 Abfahrtkontrolle nicht als Arbeitszeit aufge-

zeichnet
5 Eingaben des Landes zu Beginn und Ende der 

täglichen Arbeitszeit fehlen
5 Tägliche Arbeitszeit überschritten
5 Zeitgruppenschalter am Donnerstag nicht 

korrekt bedient

Die einzelnen Fehler werden direkt in und unter 
der Grafi k aufgeführt. Bei einem solchen Ergebnis 
einer Auswertung müssen im Nachgang umgehend 
Maßnahmen ergriff en werden. Denn würde der 
Unternehmer eine solche Auswertung nicht zum 

. Abb. 2.4 Beispiel 1 einer Auswertung mit verschiedenen Verstößen
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Absatz 4 eröff net dann für beide auch in der 
«Clarifi cation note 7» genannten Situationen noch 
folgende Möglichkeiten:

Ist ein manueller Nachtrag nach Absatz 2 
Satz 1 aus technischen Gründen nicht mög
lich oder besonders aufwendig, darf abwei-
chend von den Absätzen 2 und 3 bei einer 
Kontrolle eine Bescheinigung des Unterneh-
mens über die im Absatz 1 genannten Zeiten 
vorgelegt werden. §20 (4) FPersV 

Der im Volksmund meist «Urlaubs- oder Freibe-
scheinigung» genannte Nachweis ist in Deutsch-
land an keine bestimmte Formvorschrift  gebun-
den. Es wird jedoch dringend empfohlen, generell 
das Formblatt gemäß Beschluss der Kommission 
2009/959/EU zu verwenden.

Durch die Nummerierung kann auch ein fran-
zösischer Kontrollbeamter auf seinem in franzö-
sischer Sprache verfasstem Formblatt den Grund 
für das Fehlen von Aufzeichnungen aus dem Kon-
trollgerät erkennen. Seit der Änderung des § 20 
FPersV ist es im Übrigen für Fahrten innerhalb 
Deutschlands auch möglich, die Bescheinigung 
bei einer Kontrolle als Telefax oder Ausdruck einer 
digitalisierten Kopie (PDF-Ausdruck) vorzulegen. 
Dennoch muss die Bescheinigung natürlich vom 
Unternehmer (oder einer beauft ragten Person, die 

nicht der Fahrer sein darf) und vom Fahrer unter-
schrieben sein. Eine nachträgliche Vorlage ist nun 
dagegen nicht mehr möglich.

3.4 Zwei Fälle für Bescheinigungen

Gemäß §20 Absatz 4 in Verbindung mit der EU- 
clarifi cation note 7 bleiben somit zwei Situationen, 
in denen die sogenannte Bescheinigung genutzt 
werden darf. An dieser Stelle muss bereits ange-
merkt werden, dass die EU-Kommission die Er-
setzung der Bescheinigung plant. Mehr dazu im 
7 Kapitel 5 

3.4.1 Technische Gründe

a)  Ältere Fahrtenschreiber-Generationen spei-
chern den Nachtrag nicht vollständig auf der 
Fahrerkarte, wenn zwischen dem letzten Tag 
der Entnahme der Karte und dem Tag des 
erneuten Einsteckens ein Tag oder mehre Tage 
liegen. Dies betrifft   bei VDO die Release-Versi-
onen bis einschließlich 1.2a und bei Stonerid
ge die Revisionen bis einschließlich 7.4 (nur 
bei Verwendung der «Ruhe-bis-jetzt-Funk-
tion»). In diesen Fällen speichern die betrof-
fenen Kontrollgeräte nur die restliche Zeit 
des letzten Einsatztages und den Anfang des 

. Abb. 3.2 Unvollständiger Nachtrag über das Wochenende
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4.4 • Linien-/Gelegen heitsverkehr

Wäre nun ein solcher Fahrer verpfl ichtet, sei-
ne Fahrerkarte während des Dienstes zu benutzen, 
wären diese Aufzeichnungen bei einem späteren 
Einsatz im Gelegenheitsverkehr (Reiseverkehr) bei 
jeder Kontrolle erst einmal Anlass zu Beanstandun-
gen!

Der Mischbetrieb (Linien-/Gelegenheitsver-
kehr sowie analog/digital) stellt insbesondere für 
den lückenlosen Nachweis die größte Herausfor-
derung dar.

Wie kann ein solcher Fahrer die Zeiten mit dem 
Linienbus/einem Bus mit analogem Tacho 
nachweisen, wenn er nun im 
Gelegenheitsverkehr mit Digitacho eingesetzt 
wird?
1. Für die Zeiträume, in denen der Fahrer im 

Linienverkehr unterwegs war, stellt ihm der 
Unternehmer eine «Bescheinigung über be-

rücksichtigungsfreie Tage» (EU-Formblatt) mit 
Kreuz bei Nr. 17 aus.

! Aufgrund der Pfl icht des Fahrers, alle 
Zeiten lückenlos und minutengenau 
nachzutragen, sollte diese Variante nur 
bei längeren Zeiträumen genutzt werden. 
Genaueres erfahren Sie in 7 Kapitel 3.4.

2. Der Fahrer trägt die Zeiten, in denen er im 
Linienverkehr eingesetzt war, also ein nicht 
aufzeichnungspfl ichtiges Fahrzeug gelenkt hat, 
als ARBEIT manuell im DiKo nach.

 Dies ist die rechtlich ganz korrekte Variante, 
setzt allerdings, ähnlich wie in 7 Kapitel 4.3 be-
schrieben, gute Kenntnisse in der Bedienung 
der Geräte voraus. 

 Der Verordnungsgeber hat in diesen Fällen die 
Dokumentation dieser Zeiten als «andere Ar-
beiten» durch den Fahrer vorgeschrieben.

(5) Der Fahrer muss die Zeiten im Sinne 
des Artikels 4 Buchstabe e sowie alle 
Lenkzeiten in einem Fahrzeug, das für 
gewerbliche Zwecke außerhalb des 
Anwendungsbereichs der vorliegenden 
Verordnung verwendet wird, als andere 
Arbeiten festhalten; 
Artikel 6 (5) VO (EG) 561/2006

  Gemeint sind in diesem speziellen Fall Lenk-
zeiten mit einem Linienbus, der von der Ver-
ordnung ausgenommen ist. Auf gleiche Weise 

. Abb. 4.7 Zeitgruppenschalter nur einmal betätigt

. Abb. 4.6 Lange «Schichtzeit» mit Bus
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Die Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung
In diesem Kapitel verbinden wir die Grundlagen der Technik mit der Praxis. Hier 
lernen Sie, insbesondere als verantwortliche Person im Unternehmen, alles, was 
Sie im Alltag wissen müssen. Von A wie Ausdruck über D wie Datenschutz bis U 
wie Unternehmenskarte und deren Einsatzzwecke.

6.1  Einführung – 138

6.2 Erkennen der Geräteversionen – 140

6.3 Datenschutz – Zustimmung und Widerruf – 141

6.4 Einstellen der Uhrzeit/Ortszeit – UTC-Zeit – 146

6.5 Landeingabe und Positionsdaten – 150

6.6 Anzeige Positionsdaten – 157

6.7  Fahren ohne Fahrerkarte «Out of Scope» – 158

6.8  Ausdrucke – 160

6.9 Der Einsatz der Unternehmenskarte – 178
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Praxistipp

Bei EFAS kann alles, was durch einen blin-
kenden Hintergrund hervorgehoben ist, 
mit den Pfeiltasten geändert oder mit OK 
ausgewählt werden.

Nach Drücken der OK-Taste muss anschließend 
mit den Pfeiltasten bis zum folgenden Menüpunkt 
geblättert werden:

Mit OK gelangt man nun zur Auswahlmöglichkeit. 
Zum besseren Verständnis, was in diesem Menü 
eingestellt werden kann, wechselt die Anzeige nach 
ca. 4 Sekunden in eine Laufschrift «Ausgabe per-
sönlicher Daten via ITS erlauben?».

Die blinkende Auswahl zeigt auch hier den aktuel-
len Status an und kann nun mit OK bestätigt oder 
vorher mit den Pfeiltasten geändert werden.

Status bei Timeout
Wie bei VDO wird bei EFAS der Zustimmungssta-
tus NEIN gespeichert, wenn der Fahrer nach dem 
Einstecken der Fahrerkarte den Timeout verpasst. 
Dieser wird durch das Blinken der roten LED so-
wie mit gleichzeitigem Piepston (wenn Töne einge-
schaltet) angekündigt.

Gültig für alle drei Hersteller

 ! Wie in 7 Kapitel 1.5.8 erwähnt, bedeutet 
«Nein» bei allen drei Herstellern grund-
sätzlich nicht, dass die Daten für ein Tele-
matiksystem tatsächlich nicht zur Verfü-
gung stehen!

Der Fahrer hat auch keine reale Möglichkeit zu 
überprüfen, ob seine personenbezogenen Daten 
trotz «Nein» nicht doch verwendet werden.

6.4 Einstellen der Uhrzeit/Ortszeit 
– UTC-Zeit

Bisher war es möglich und ggf. auch notwendig, 
die UTC-Zeit im Fahrtenschreiber im Abstand 
von sieben Tagen um Plus/Minus eine Minute zu 
verstellen (siehe 7  Kapitel 1.5). Die Smart Tacho-
graphen verwenden hierfür die Uhrzeit, die vom 
GNSS bereitgestellt wird. Alle 12 Stunden wird die 
UTC-Zeit des Fahrtenschreibers somit automa-
tisch neu gestellt.

Wird dabei eine Abweichung der beiden Zeit-
messungen (Fahrtenschreiber und GNSS) von mehr 
als einer Minute festgestellt, wird das Ereignis «Zeit-
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Fahrerpflichten 1 
Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die Pflichten des Fahrers im Zusammenhang mit dem 
Fahrtenschreiber detailliert beschrieben. Die ordnungsgemäße Benutzung 
setzt gute Kenntnisse der Vorschriften voraus. Die Verbindung dieser Regeln mit 
der Praxis im Alltag des Fahrers ist hier das Ziel, um Bußgelder zu vermeiden.

7.1 Beginn des Arbeitstages – 202

7.2  Pflicht zur Eingabe des Landes – 205

7.3 Abfahren oder Abfahrtkontrolle?  – 207

7.4 Das Einstellen der Zeitgruppen – 208

7.5  Fähre-/Zug-Einstellung – 230

7.6 Allgemeine Pflichten des  Fahrers – 238

7.7 Ausnahmen und deren Dokumentation – 240
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7.4 • Das Einstellen der Zeitgruppen

werden. Das Einstellen/Wechseln einer Aktivität 
geschieht mit dem sogenannten Zeitgruppen-
schalter und soll nachfolgend genauer erläutert 
werden – insbesondere, wann welche Aktivität zu 
«schalten» ist.

Das Umstellen der Zeitgruppen erfolgt durch 
Drücken (ggf. mehrfach) auf die Taste mit der ent-
sprechenden Nummer des Kartenschachtes – für 
Fahrer 1 also die Taste mit der «1». (. Abb. 7.1)

Bei Stoneridge und EFAS erscheinen die Sym-
bole bei Betätigung der Zeitgruppentaste (1 oder 2) 
sogar extra groß, um die Lesbarkeit zu verbessern 
und Fehleingaben zu vermeiden.

7.4.1 Zeitgruppen und deren 
ordnungsgemäße Verwendung 

Diese folgenden drei Zeitgruppen müssen unter-
scheidbar aufgezeichnet werden. Wann welche 
Zeitgruppe verwendet werden darf bzw. muss, ist 
von der Definition dieser unterschiedlichen Akti-
vitäten abhängig. Eine Hilfestellung hierzu liefert 
. Abb. 7.2.

Andere Arbeit
In der eingangs bereits zitierten Vorschrift 
der Tachographenverordnung ist auch festge-

legt, welche Tätigkeiten unter diesem Symbol auf-
zuzeichnen sind. Dabei werden diese Arbeiten fol-
gendermaßen definiert:

«andere Arbeiten», das sind alle anderen Tä-
tigkeiten als die Lenktätigkeit im Sinne von 
Artikel 3 Buchstabe a der Richtlinie 2002/15/
EG sowie jegliche Arbeit für denselben oder 
einen anderen Arbeitgeber, sei es innerhalb 
oder außerhalb des Verkehrssektors,  
Artikel 34 Absatz 5 b) VO (EU)  165/2014

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2002/15/EG enthält 
die Definition des Begriffs Arbeitszeit und gibt 
somit vor, welche Tätigkeiten unter dem Symbol  
aufgezeichnet werden müssen.

Arbeitszeit ist bei Fahrpersonal die Zeit-
spanne zwischen Arbeitsbeginn und Ar-
beitsende, während der der Beschäftigte an 
seinem Arbeitsplatz ist, dem Arbeitgeber 
zur Verfügung steht, und während der er 
seine Funktion oder Tätigkeit ausübt.  
Artikel 3 a) RL 2002/15/EG

Darunter fallen natürlich Tätigkeiten, wie Be- und 
Entladen, Überwachen der Ladetätigkeit, 

. Abb. 7.1 Wie werden die Zeitgruppen eingestellt?

ab
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Fahrerpflichten 2 –  
der Nachtrag
Zusammenfassung
Der Nachtrag ist weit mehr, als einfach nur 5 mal OK drücken. Der lückenlosen 
Dokumentation sämtlicher Tätigkeiten kommt eine immer größere Bedeutung 
zu. Hier lernen Sie die Eingabe von Nachträgen für unterschiedliche Situatio-
nen und an allen relevanten Geräten. Auch die Möglichkeiten der App werden 
erläutert.

8.1  Beispiel 1 – Ruhezeit – 248

8.2  Beispiel 2 – Unterschiedliche Aktivitäten – 263

8.3 Nachtrag in Kombination mit anderen Aufzeichnungen/
Nachweisen – 276

8.4  VDO Driver-App: Nachtrag und Fernbedienung – 291
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8.2 • Beispiel 2 – Unterschiedliche Aktivitäten

Wenn alles passt, kann der Nachtrag bestätigt wer-
den und es dauert einen Moment, bis die Fahrer-
karte ganz eingelesen ist.

Praxistipp

Bis zur Version 4.0 von EFAS muss, wie bei 
Stoneridge bis Rev. 7.4, jeweils von einem 
auf den anderen Tag nachgetragen werden.

Seit dem EFAS-4SE funktioniert der Nachtrag nach 
Angabe von Intellic auch über freie Tage, so wie 
eben mit neuesten Modell EFAS 5.0 gezeigt.

8.2  Beispiel 2 – Unterschiedliche 
Aktivitäten

Nun war das Zeitbeispiel bisher eher simpel. Und 
durch den Nachtrag lediglich einer Aktivität für 
die gesamte Lücke waren die Bedienschritte auch 
noch übersichtlich. Interessanter wird es dann al-
lerdings, wenn vor dem Einstecken der Karte und 
ggf. sogar nach der Entnahme am Vortag noch 
weitere, unterschiedliche Aktivitäten einzugeben 
sind.

Praxistipp

Zeiten und Aktivitäten seit der letzten Kar-
tenentnahme vorher aufschreiben. Dann 
muss nur noch «abgetippt» werden, was 
Eingabefehler vermeidet.

8.2.1 VDO DTCO 1381 bis Release bis 1.3

Vor dem Einstecken der Fahrerkarte wurde das 
Tätigkeitssymbol auf die gekreuzten Hämmer für 
«andere Arbeiten» umgestellt. Denn so wird ab 
dem Zeitpunkt des Einsteckens der Fahrerkarte 
ordnungsgemäß Arbeitszeit aufgezeichnet.

Während des Einlesens der Karte wird der soge-
nannte Versatz zwischen Ortszeit und UTC-Zeit 
angezeigt, gefolgt vom Namen des Fahrers. 

Daraufhin zeigt das DiKo den letzten Zeitpunkt 
der Entnahme der Fahrerkarte aus einem Digitalen 
Kontrollgerät an. 
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8.2 • Beispiel 2 – Unterschiedliche Aktivitäten

Durch die beiden Hämmer symbolisiert, wurde für 
diese letzte Lücke nun Arbeitszeit gewählt. 

Sobald das Ende der anfangs vorhandenen Lü-
cke erreicht ist, erscheint an dieser Stelle noch ein-
mal die Frage nach dem Land, welche hier mit der 
Zurück-Taste auch übersprungen werden kann.

 ! Ab dem VDO 2.1 wurde diese Abfrage vor 
«Eingabe bestätigen» platziert. 

Praxistipp

Mit NEIN und Nachtrag JA lassen sich die 
Eingaben einzeln nochmal (Schritt für 
Schritt) überprüfen.

 ! Bei Release 1.4 und 2.0 erscheint die Abfra-
ge nur, wenn  «Beginn Land» nicht schon 
während des Nachtrags eingegeben wurde.

Und schon ist der Nachtrag geschafft. Jetzt noch 
die Abfahrtkontrolle und die Reise kann losgehen.

Bei der Auswertung der Eingaben sieht ein 
solcher Nachtrag dann ungefähr so aus wie in 
.  Abb.  8.3. An dem Handsymbol sind jeweils die 

manuellen Eingaben (grüne Balken = ARBEIT) zu 
erkennen. Die Zeiten in der Grafik sind nur zur 
Visualisierung gedacht und sind mit dem Beispiel 
nicht identisch.

8.2.3  Stoneridge, ab dem SE 5000 

Vor dem Einstecken der Karte muss der Digitacho 
auf Arbeit, symbolisiert durch die beiden gekreuz-
ten Hämmer, umgestellt werden. So wird auch die 
Zeitdauer des Nachtrags bereits ordnungsgemäß 
als Arbeitszeit aufgezeichnet.

Nach einem freundlichen «Willkommen» wird der 
Zeitpunkt der letzten Entnahme der Fahrerkarte 
angezeigt.

Am Ortspunkt ist auch hier sofort ersichtlich, dass 
es sich um die Ortszeit handelt. Mit dem Einfügen 
des Orstpunktes an dieser Stelle wurden Fehlinter-
pretationen von vorneherein ausgeschlossen. Dar-
aufhin folgt die Anzeige des eingestellten Versatzes 
zur UTC-Zeit (erst ab  EXAKT DUO). 

So hat der Fahrer bei jedem Beginn die Kontrol-
le, ob die UTC-Zeit korrekt eingestellt ist. Gerade 
bei häufigen Fahrzeugwechseln ist dies ein Vorteil. 
Denn die korrekte Ortszeit alleine sagt noch nichts 
über den richtig eingestellten Versatz zwischen 
Orts- und UTC-Zeit aus.
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8.3 • Nachtrag in Kombination mit anderen Aufzeichnungen/Nachweisen

Nach einer Ruhezeit folgt in der Regel der Start des 
nächsten Arbeitstages. In diesem Fall soll nun aber 
eine gewollte Lücke hinterlassen werden, für die 
andere Nachweise vorliegen.

Daher muss an dieser Stelle mit den Pfeiltasten 
zum Symbol «?» gewechselt werden. Mit OK wird 
das Symbol bestätigt und dann auf inzwischen ge-
wohnte Weise

wieder das Ende der gewollten Lücke erfasst.

 ! Mit dem «?» wird kein Nachtrag einge-
geben, sondern eine gewollte Aufzeich-
nungslücke hinterlassen.

Am 06.09.20 wurde die andere Tätigkeit um 16:30 
Uhr beendet. Für diesen Zeitraum, zumindest für 
die vorangegangenen 28 Tage, müssen nun andere 
Nachweise, wie z.B. die Bescheinigung oder Tacho-
scheiben, vorliegen.

Als nächstes muss nun die Ruhezeit eingegeben 
werden. Das Bettsymbol wird daher direkt vorge-
schlagen.

Hier wurde bereits das Ende der Ruhezeit eingege-
ben. Die Schritte sind immer die gleichen: Symbol 
ändern, Datum ändern, Uhrzeit ändern.

Praxistipp

Unten links ist immer die vorherige Aktivi-
tät bis zum Beginn einer Neuen zu erken-
nen.

Nach einer Ruhezeit folgt der Start eines neuen Ar-
beitstages, was nach Drücken der OK-Taste wieder 
vorgeschlagen wird.

Nach Bestätigung mit OK wird das «Beginn Land» 
abgefragt. Alles, was korrekt ist, muss natürlich im-
mer mit OK bestätigt werden. 

Wurde das Land mit OK bestätigt (oder ggf. vor-
her mit den Pfeiltasten geändert), können nun alle 
weiteren Tätigkeiten bis zum Einsteckzeitpunkt 
eingegeben werden. Die nächsten Displays müssen 
nicht mehr einzeln erläutert werden, da der Ablauf 
inzwischen sicher klar ist.
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